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greifenden Texten. Diese Rechtsaufzeidlnungen sind durchweg im Geltungs­
bereidl des sädlsisdlen Rechts angesiedelt. Sie sind Kristallisationszentren des 
Redltswissens und des Rechtsbewußtseins der Epoche, der sie jeweils zuge­
rechnet werden. - Im Mittelpunkt des ersten Hauptabsdlnittes steht die Lex 
Saxonum. Hier sind die neuen Einsichten interessant, die der Vf. etwa zur 
Rechtsreform Karls des Großen vermittelt. Im zweiten Teil knüpft der Vf. 
an die bekannten Einflüsse der theologisdl-kanonistisdlen Gelehrsamkeit auf 
den Sachsenspiegel an. Er vertieft und erweitert unser Wissen um diese Ab· 
hängigkeit und weist künftigen Forsdlungen ein neues Feld zu. Schwerpunkte 
des eigentlidl rezeptionsgesdlidltlidlen Abschnittes sind die Kompendien etwa 
des Konrad Lagus und Balthasar Klammer sowie braunsdlweig-lüneburgische 
Hofgeridlts- und Polizeiordnungen. Hier wird erstmalig das Streben nadl einer 
systematisierenden Bearbeitung des sädlsisdlen Redlts nach dem Vorbild der 
gelehrten Rechte greifbar. Den Sdllußteil bildet eine umfassende, detaillierte 
und über weite Strecken statistisdl-schematische Untersudlung der Strukturen 
des aufgezeichneten Redlts. - Man wird in manchen Punkten mit dem metho­
dischen Vorgehen sowie den auf diesen Wegen erzielten Ergebnissen nidlt ein­
verstanden sein. Gleidlwohl erö'ffnet das Buch neben einer Fülle von Einzel­
aussagen, nicht zuletzt audl quellenkritischer Art, Perspektiven, mit denen sidl 
die Forsdlung wird ernsthaft auseinandersetzen müssen. Gerade deshalb ist die 
Sdlrift ein hödlst anregender und begrüßenswerter Beitrag. Hans Sdllosser 

Helga H u f f m a n n, Geschichte der rheinisdlen Redltsanwaltschaft, Köln -
Wien 1969, Böhlau Verlag, 216 S., DM 18. - Das Budl entstand auf An­
regung der kölnischen Rechtsanwaltskammer anläßlich des 150-jährigen Be­
stehens des Oberlandesgeridlts Köln. Die Verfasserin gibt einen großflädligen 
Abriß der bewegten historischen Entwicklung vom MA bis in die Gegenwart. 
Angesichts dieses zeitlidl überdimensionalen Rahmens mußte die Arbeit maneile 
gerade den Fad!- wie Rechtshistoriker interessierende Fragen aussparen. Das 
gilt vornehmlidl für die erste geschilderte Entwicklungslinie von ,.Mittelalter 
und Neuzeit bis 1794• (S. 1-73). Ober das ma. Vorsprecheramt und seine in­
stitutionale Verfledltung mit den Advokaten und Prokuratoren des kanonisdlen 
Redlts werden Aussagen getro'ffen, die auf weite Strecken das Ergebnis einer 
Kompilation der Sekundärliteratur sind und in ihrem wissenschaftHeilen Wert 
fragwürdig bleiben müssen. Der Verfasseein ist zwar darin zuzustimmen, daß 
Status und Funktionen des Vorsprechers stets aus der Struktur einer sidl ständig 
wandelnden Gerichtsverfassung einsidltig werden und daß das Vorspredlertum 
als feste Prozeßinstitution aus der Berührung und aus dem Vergleich mit den 
Prozeßvertretern der ma. Offizialgerichte faßbar wird. BedenkHeil ist jedodl 
das methodische Vorgehen. Es fehlt nämlidl die Absicherung der Ergebnisse auf 
der Basis von Primärquellen aus der täglichen engeren regionalen oder lokalen 
Geridlts- und Sprudlpraxis, etwa in Form von Geridlts-, Urteilsbüdlem und 
Prozeßurkunden. Abzulehnen ist insbesondere der Rückgri'ff auf Aussagen des 
Schrifttums zum Vorsprecherwesen nadl außerrheinisdlen Quellen und Rechts­
kreisen (so z. B. auf Planck für das sächsisdle und Bader für das alemannische 
Recht) zur Aufhellung und Ergänzung von Fragen, auf die das der Verfasserin 
präsente Material keine Antwort zu geben vermag (vgl. S. 5 f.). Dement­
spredlend gewinnt die Arbeit dort an wissensdlaftlicher Qualität, wo sidl die 
Verfasserin auf einen breiteren originären Quellenstoff stützen kann. Es sind 
dies vor allem die Phasen der französischen Besetzung und preußisdlen Ver­
waltung der Rheinlande, die Kernstücke der Untersudlung, auf die an dieser 
Stelle jedodl nidlt näher eingegangen werden kann. Den histor. Oberblick be­
schließen ein Absdlnitt über die Wiederbelebung der rheinisdlen Anwaltsdlaft 
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